Was Bürgergesellschaft und Engagement miteinander zu tun haben. Acht Thesen. 
Adalbert Evers 

Die Enquete-Kommission „Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements“ des Deutschen Bundestages hat sich die Aufgabe gestellt, eine Bestandsaufnahme, Analyse und Bewertung der gegenwärtigen Situation, aber auch eigene Handlungsempfehlungen zur Förderung des bürgerschaftlichem Engagement in Deutschland zu erarbeiten. Das erfordert eigene Akzentsetzungen, bei Analyse und Empfehlungen. Für den (mittlerweile veröffentlichten, die Red.) Endbericht habe ich als von Bündnis 90/Die Grünen zur Mitarbeit eingeladener Experte versucht, bestimmte Grundpositionen zur Frage von Engagement in der Bürgergesellschaft wissenschaftlich und politisch herauszuarbeiten, die ich zur Diskussion stellen möchte. Diese „Eckpunkte“ lassen sich in acht Thesen zusammenfassen. (Nachbemerkung des Verfassers, Juli 2002: Anhand des nunmehr vorliegenden Endberichts der Kommission lässt sich prüfen, in welchem Ausmass es gelungen ist, sie als Profil gebende Elemente im Gesamtbericht zu verankern). 

1. Engagement kann in vielen verschiedenen Formen unter Beweis gestellt werden

Mit Engagement wird am ehesten die regelmäßige, Zeit in Anspruch nehmende Tätigkeit einer Person assoziiert. Tatsächlich gibt es jedoch weit mehr Formen in denen Engagement unter Beweis gestellt werden kann. Auch durch Zivilcourage, gelegentliche Mitarbeit, die Spende, das Sponsoring, die Beteiligung an einer Bürgerstiftung, oder die durch Kooperationsfähigkeit und Aufmerksamkeit einer Organisation, einer Initiative oder eines Verbandes für bürgerschaftliche Anliegen kann Engagement unter Beweis gestellt werden. Im Rahmen einer vielfältigen Ökologie verschiedener Ausdrucksformen des Engagements ist die regelmäßige „ehrenamtliche“ Mitarbeit eine unter anderen. Eine solche breite Sicht kann zunächst einmal helfen, einem verkürzten Blickwinkel entgegenzuwirken, dem vieles von dem entgehen muss, was heute in der Bundesrepublik zum großen Reichtum an Formen des Engagements gehört. 

2. Ein qualifizierter Begriff von bürgerschaftlichem Engagement

Wo alles Engagement unterschiedslos als „bürgerschaftliches Engagement“ bezeichnet wird, verliert das Adjektiv „bürgerschaftlich“ seinen Sinn. Oft denkt man bei bürgerschaftlichem Engagement allein an die Mitwirkung in politischen Parteien und Verbänden und an unterschiedliche Formen der Beteiligung in Organisationen mit vorrangig gesellschaftspolitischen und sozialen Zielsetzungen. Der Gebrauch des Adjektivs “bürgerschaftlich“ sollte aber weniger mit speziellen Formen von Engagement und Beteiligung als vielmehr mit der Betonung von bestimmten Motiven und Wirkungen wie etwa der Verantwortung für andere, dem Lernen von Gemeinschaftsfähigkeit oder dem Aktiv werden als Mitbürger verknüpft werden. All das kann auch dort kultiviert werden, wo sich Engagement im Zusammenhang von Freizeit, Sport und Geselligkeit entwickelt. Die positiven Wirkungen einer reichen Vereins- und Initiativkultur für die Bürgerschaft insgesamt sind heute unbestritten. Ein derartiger qualifizierter Begriff bürgerschaftlichen Engagements erlaubt es auch, Kritik gegenüber solchen Formen des Engagements zu formulieren, die im Namen der eigenen Anliegen und Gemeinschaften ihre Verpflichtungen gegenüber Bürgerschaft und Gemeinwohl aus dem Blick verlieren. Davor ist bekanntermaßen politisches Engagement und soziale Interessenvertretung sowenig gefeit wie eine nach dem St. Florians - Prinzip handelnde Bürgerinitiative.

3. Bürgergesellschaft als Bezugsrahmen

Wer die Vielfalt bürgerschaftlichen Engagements in den Blick nimmt, gerät leicht in die Gefahr, sich in Einzelbefunden zu verlieren. Das Leitbild der Bürgergesellschaft - ein Gemeinwesen, in dem sich die Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der politischen Demokratie selbst organisieren und auf die Geschicke des Gemeinwesens einwirken können - kann als übergreifender Bezugsrahmen helfen, die vielen Erscheinungsformen von Engagement zusammenzudenken. Im Spannungsfeld von Markt, Staat und Familie wird Bürgergesellschaft überall dort sichtbar, wo sich freiwillige Zusammenschlüsse bilden, wo Teilhabe- und Mitgestaltungsmöglichkeiten genutzt werden. Dabeisind nicht nur Vereine, Verbände, Stiftungen, Religionsgemeinschaften und kleine, informelle Initiativen zur Bürgergesellschaft zu zählen; sie bezieht auch staatliche Institutionen, Gewerkschaften und Wirtschaftsunternehmen mit ein, soweit sie bei aller Eigenständigkeit als Partner und Gegenüber der Bürgergesellschaft verpflichtet sind. Oft fehlt es heute aber an „Bürgersinn“, an Möglichkeiten oder auch Bereitschaften sich gemeinsam zu artikulieren. An die Stelle der öffentlichen Aushandlung von unterschiedlichen Interessen und Gemeinwohlvorstellungen tritt die rücksichtslose Durchsetzung des Stärkeren. Angesichts dessen ist im Begriff der „Bürgergesellschaft“ auch ein Stück konkreter Utopie enthalten. In der Bundesrepublik sind die wesentlichen Grundlagen und Elemente einer Bürgergesellschaft vorhanden – aber sie bedürfen der Pflege und sie sind vielerorts ausbau- und verbesserungsfähig. Die Stärkung bürgerschaftlichen Engagements hat hier eine Schlüsselrolle.

4. Beteiligungsfreundliche Institutionen – eine Schlüsselfrage für das „mainstreaming“ bürgerschaftlichen Engagements.

Engagement spielt seit jeher und auch heute eine besondere Rolle in den weniger etablierten Randbereichen von Gesellschaft und Politik, bei der selbstorganisierten Hilfsbereitschaft von Bürgern für andere die in Not und hilfebedürftig sind. Den Entwicklungsstand der Bürgergesellschaft und einer Kultur bürgerschaftlichen Engagements allein an der Zahl der Engagierten zu messen, greift aber zu kurz. Genauso wichtig ist die Beteiligungsfreundlichkeit von Institutionen und freiwilligen Vereinigungen. Und auch hier sollte man nicht allein auf die Organisationen in einem „Dritten Sektor“ blicken, wie Vereinigungen, Wohlfahrtsverbände u.a.. Auch öffentliche Einrichtungen in staatlicher oder kommunaler Trägerschaft – wie Schulen, Kindergärten – sind potentielle Orte für engagierte  Mitwirkung und Beteiligung oder Orte wo solche Ressourcen ausgeklammert und nicht anerkannt werden. Einrichtungen im gesamten öffentlichen Bereich, sei es bei staatlichen, kommunalen oder freien Trägern, müssen den vielfältigen Formen bürgerschaftlichen Engagements mehr Raum geben. Maßgeblich für eine derartige Öffnung ist dabei nicht etwa die Zahl der ehrenamtlich Mitarbeitenden, sondern vor allem, inwieweit es gelingt, diese Institutionen tatsächlich stärker in Bürgergesellschaft und lokales Umfeld einzubetten – so wie etwa bei einer Schule, die nach innen und außen geöffnet wird. Und bei den jeweiligen Formen der Verhandlung und Planung solcher Erneuerungsprozesse – z. B. bei Wohnumfelderneuerung und im Gesundheitsbereich – geht es um eine stärker bürgerschaftlich geprägte und beteiligungsorientierte Kultur des Planens und Entscheidens. Ich befürchte allerdings, dass in der Bundesrepublik im Sozialbereich eine Kultur Gestalt annimmt, die die zentralen sozialen Organisationen und Angebote allein als Bereich professionalisierter Dienstleistung versteht und die Fragen von direktem Engagement und Beteiligung dorthin verweist, wo Professionalität, privatwirtschaftliche Lösungsmuster oder staatliches Handeln offenbar versagen und allein nicht helfen können. Eine Schlüsselfrage ist deshalb so etwas wie das „mainstreaming“ von Engagement. Das bedeutet, sich der Frage zu stellen, ob Engagement und Bürgergesellschaft auch bei Konzepten und Leitbildern für zentrale Lebens- und Politikbereiche wie z. B. Arbeiten und Wohnen, Kultur, Stadtentwicklung, Schule und Bildung mehr Bedeutung gewinnen können. 

.

5. Bürgerschaftliches Engagement – eine Herausforderung die auch Wirtschaft und Arbeitswelt angeht.

..Zu Recht fordert man heute von der Arbeitswelt, dass deren Regeln familienfreundlicher gestaltet werden. Mehr Flexibilität und Freiräume braucht es aber auch, um die Bedingungen für Engagement zu verbessern – in und außerhalb von Büros und Betrieben. Unternehmensverbände und Gewerkschaften, Unternehmen und Betriebsräte aber auch der Gesetzgeber entscheiden folglich so oder so über die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit, Familie und bürgerschaftlichem Engagement mit. Menschen, die als engagierte Bürger mehr Erfahrungen sammeln, sind auch bessere Mitarbeiter. Damit sind dann auch gewerkschaftliches und betriebsbezogenes Engagement, sowie mehr Aufmerksamkeit der Unternehmen für Forderungen nach Eigenverantwortung und Mitbestimmung am Arbeitsplatz ein Beitrag zur Stärkung der Potentiale bürgerschaftlichen Engagements. In diesem Sinne gilt es bei allen Vorbehalten, Projekte und Bestrebungen zu unterstützen, die helfen, damit sich auch in der Bundesrepublik Unternehmen mehr als bisher sich auch als „corporate citizens“ verstehen lernen.

6. Engagementförderung muss für einzelne Politikfelder und Lebensbereiche konkretisiert und als Querschnittsaufgabe verstanden werden.

Die oft zitierte Aufgabe der „Verbesserung der politischen Rahmenbedingungen“ für bürgerschaftliches Engagement wird vielfach schlicht gleichgesetzt mit mehr finanzieller Förderung und mit Fragen, die den rechtlichen Status einzelner engagierter Personen sowie die Bereitstellung zusätzlicher Mittel und Infrastrukturen etwa in der Form von Freiwilligenagenturen u. Ä. betreffen. Diese Sichtweise greift zu kurz. In verschiedenen Lebensbereichen und Politikfeldern ist schliesslich eine je eigene Kultur des bürgerschaftlichen Engagements zu finden. Engagementförderung, die wirklich wirksam werden will, kann sich deshalb nicht auf allgemeine („Ehrung“/„Anerkennung“) oder zusätzliche spezielle Maßnahmen („Ehrenamtsagenturen“) beschränken. Sie muss auf Fragen der Förderung von Engagement so eingehen, dass vorhandene Akteure und Potentiale im jeweiligen Politikfeld sich tatsächlich angesprochen fühlen. Politisch Verantwortliche und Experten in Politik und Handlungsbereichen wie Gesundheit, Arbeit und Kultur sind aufgefordert, zu überprüfen, inwieweit die von ihnen geplanten Modernisierungskonzepte ausdrücklich auch Möglichkeiten bürgerschaftlichen Engagements thematisieren. Eine detaillierte Motivforschung bei Engagierten, spezielle Werbekampagnen und Programme zur Rekrutierung oder sozialen Absicherung sind nicht unwichtig. Wichtiger ist aber die Kultur des Handelns und Entscheidens, die in zentralen Lebensbereichen und Institutionen Platz greift. Sie sollte dem einzelnen Bürger die Möglichkeit bieten, nicht nur als Kunde und Klient sondern auch als Bürger Einfluss zu nehmen, Mitverantwortung tragen und auch deshalb kompetent mitreden und kritisieren zu können. Insgesamt gilt es, Engagementförderung als eine Querschnittsaufgabe zu stärken, die die Kultur der Politik, des gesellschaftlichen Lebens und der Wirtschaft betrifft..
7. Die Aktivitäten engagierter Bürger sind tatsächlich unbezahlbar. Aber sie brauchen mehr Absicherung und Anerkennung. 

Vielfach ist die Diskussion um Engagement und Ehrenamt von Forderungen beherrscht, Beiträge und Tätigkeiten engagierter Bürger gegen Risiken und Schadensfälle besser abzusichern und den Engagierten in diesem Zusammenhang entstehende zusätzliche Aufwendungen abzugelten. Solchen Forderungen kann man nur zustimmen. Eine Absage sollte aber jenen Konzepten erteilt werden, die Engagement nach den Mustern der Vergütung und Anerkennung von Erwerbsarbeit behandelt sehen wollen. Bei der Entwicklung von Forderungen wäre dann also das Motto: Keine Monetarisierung von ehrenamtlichem Engagement und keine Schaffung von Tatbeständen und Regelungen, (wie z.B. Rentenpunkte), die nur auf bestimmte ausgewählte Formen des Engagements (etwa die geregelte, allseits anerkannte ehrenamtliche Tätigkeit) anwendbar sind und damit andere Engagementformen ( etwa die Mitarbeit in Bürgerinitiativen) nachrangig erscheinen lassen.

8. Engagement fördern und fordern. Strategien der Ermöglichung und Aktivierung sind gefragt – bei Staat und Bürgern.

Politiken der Ermöglichung und Aktivierung – so wie sie etwas im Zusammenhang von Konzepten eines „aktivierenden Staates“ diskutiert werden - sollten weder als Königsweg zur Gewinnung und Aneignung neuer Ressourcen, noch als neue Form staatlicher Anleitung und Bevormundung verstanden werden. Diese Gefahr besteht vor allem dann, wenn Aktivierung mit einem Rückzug aus der politischen Verantwortung verbunden und die Maxime des „Förderns und Forderns“ vornehmlich an schwache Gruppen– z.B. Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger – gerichtet wird. Ohnehin gibt es eine Fülle von Beispielen aus verschiedenen sozialpolitischen Bereichen, die zeigen, dass ein Ansatz trügt, der Engagement in erster Linie als einen Weg der Gewinnung zusätzlicher monetärer und materieller Mittel ansieht. Engagement ist vor allem eine Form, in der Bürger und Adressaten von Sozialpolitiken sich die eigenen Belange und die Anliegen und Nöte von Mitbürgern ein Stück weit zu eigen machen. Engagement und Zivilcourage machen zudem oft erst Ungerechtigkeiten kenntlich und versuchen die Politik zu interessieren und aktivieren. Fördern und Fordern ist also eine Maxime, die sich auch die Bürger gegenüber staatlicher Politik zu eigen machen sollten. Doch auch, wenn sie auf diese Weise Staat und Politik nicht aus der Verantwortung entlassen wollen, wissen sie, dass ohne eine lebendige Kultur der Mitarbeit und Mitverantwortung Gesellschaft als Bürgergesellschaft verkümmern muss. Jenseits von sozialem Pflichtdienst und Engagement als unverbindlichem Angebot zu „sinnvoller Freizeitbeschäftigung“ sollten im Rahmen von Überlegungen zu einem aktivierenden Staat solche Formen der Politik von besonderem Interesse sein, die beide Seiten, Staat und Bürger, zu so etwas wie „freiwilligen Selbstverpflichtungen“ (Herfried Münkler) ermutigen. Eine derartige kooperative Politik, jenseits von staatlicher Bevormundung und laissez faire, benötigt vor allem mehr Kooperations-formen, wie Partnerschaften, Bündnisse, Netzwerke und Verträge, die verschiedene Akteure, Entscheidungs- und Aktivitätszentren miteinander verbinden – Ämter und Unternehmen, Initiativen und Kommunen, Einrichtungen und Vereine. 
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